
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 77 (1999)

Heft: 7-8

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Recht
Lebensversicherung
bei Scheidung
W/r steZten vor der 5cZ?eZdî(n£

und zc/i Zîabe eine GnZcZarhe/t

/zz>zszc/7t//c/i meiner Lebensver-

sZcheran#. Mit meinem ererbten

Geid babe ic/i eine£inma/ein/a-
Jeversicberwn^ Profit/ine G5S

Swiss Li/è flb^escb/ossen. £s ist
mir bekannt, dass ererbtes Ge/d

ais £i^e?7^771 ^i/1. Die Zinserträ-

ge sind aber normaierweise £r-
rtm^ensc/ifl/î. Wie verbäit es

sieb im vor/iegenden EaZZ, wo
die «Prämien» (EznmaZe/'nZage/

fli/ssc/riiessiicb ans dem £i^en-
^trt gespeist wurden? Sfebt mir
das #anze Ra/nfaZ zu?

Wie Sie richtig feststellen,
gehören Erbschaften beim or-
dentlichen Güterstand der

Errungenschaftsbeteiligung
zum Eigengut, während die

Erträge des Eigengutes in die

Errungenschaft fallen. Auf-
grund Ihrer Angaben müsste

gefolgert werden, dass die Er-

träge, welche die aus dem Ei-

gengut bezahlte Einmaleinla-
geversicherung inzwischen
abgeworfen hat, zur Errun-
genschaft zu zählen wären.
Ich frage mich allerdings, ob
die Forderung auf Auszah-

lung der Versicherungs-
summe bereits fällig gewor-
den ist, was aufgrund der bis-

herigen kurzen Laufzeit wohl
eher nicht anzunehmen ist.
In einem solchen Fall besteht
bloss eine Anwartschaft auf
eine künftige Leistung, so
dass es sich fragt, ob es richtig
ist, auf das aktuelle, zwar aus-

gewiesene, aber nicht einfor-
derbare Sparkapital abzustel-
len. Wenn ich es recht sehe,

ist diese Frage höchstrichter-
lieh noch nicht entschieden
worden, sodass eine sichere
Antwort nicht möglich ist.
Nach der für mich iiberzeu-

genden Lehre sollte der Er-

rungenschaft gegenüber dem

Eigengut eine Ersatzforde-

rung in der Höhe der Diffe-
renz zwischen dem Rück-
kaufswert der Lebensversi-

cherung und der aus dem

Eigengut bezahlten Prämie
zustehen. Da wahrscheinlich,
wegen der bisherigen kurzen
Laufzeit, der Rückkaufswert
der Versicherung niedriger als

das ausgewiesene Sparkapital
sein dürfte, könnte es in
Ihrem Fall so sein, dass der Er-

rungenschaft wenig bis gar
nichts zusteht.

Schenkung
nicht in Erbmasse
Meine fran und leb sind sezf 50
/abren verbezrafef und haben
drei Rinder. Pe/m Ab/eben unse-

rer £!tern haben wir seinerzeit
beide eine gewisse Summe erben

können, /etzt möchte ich einen
TeiZ meiner Erbschaft meiner

Ehefrau zu Lebzeiten schenken.

Wie kann ich vorgehen, dass

diese Schenkung bei meinem
AbZeben nicht in die Erbmasse

£eZan£t? /ch möchte beifügen,
dass wir zu unseren Rindern ein

seZir^ntes Verhältnis haben.

Aufgrund des sehr guten Ver-
hältnisses zu den Kindern und
wenn Sie davon ausgehen
dürfen, dass das gute Verhält-
nis auch künftig, insbesonde-

re nach Ihrem Ableben, an-
halten wird, könnten Sie, bei

gleichzeitiger Information der

Kinder, das Schenkungsobjekt
real an Ihre Ehefrau übertra-

gen, beispielsweise bei einer
Geldsumme eine Überwei-

sung von Ihrem Konto auf das

Konto Ihrer Frau vornehmen.
Sollten Sie jedoch Befürch-

tungen hegen, dass nach
Ihrem Ableben die Kinder Ih-
re Schenkung an Ihre Ehefrau
anfechten könnten, so wirft
Ihre Anfrage, so einfach sie

tönt, vielfältige und schwieri-

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der

schönsten Gegenden Deutsch-
lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM

II"! lUgl aiimi

966r
Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299

HOTEL BELLAVAL
LAAX

Urgemütliches Familienhotel mit allen Einrichtungen
für den anspruchsvollen Gast.

Alle Zimmer mit BadAA/C/DU, Telefon, TV, Radio, Minibar, Safe.
Im Dörfchen Laax sehr ruhig und romantisch gelegen.
Schöner Garten zum Entspannen, direkt am Laaxersee.

Preis pro Person pro Tag HP Fr. 92.-
Jasser sind sehr willkommen, der Teppich ist immer bereit.

7031 Laax
Farn. R. und S. Döbeli

Graubünden Tel. 081 921 47 00
Fax 081 921 48 55

Massageöle
und Hautlotions
• schützen
• pflegen
• erflvscben

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
Weyermann AG, 8320 Fehraitorf

Oreo-Naturkosmetik
Am/ca-/Wassageö/
Jo/oba-E/aufö/
A//anfo/n-Z-fauf/of/on
Beaufy-Kö/permZ/cb
Massageö/ neufra/

60 Jahre Qua/Zfaf
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ge rechtliche Fragen auf. Da
Sie die Schenkung als Erbvor-
bezug vorsehen, wäre Ihre
Frau in Ihrem Nachlass

grundsätzlich ausgleichungs-
Pflichtige d. h. Ihre Frau müss-

te die Schenkung in Ihren
Nachlass wieder einwerfen
bzw. sich anrechnen lassen,

was offensichtlich Ihren
Wünschen widersprechen
würde. Sie können allerdings
ausdrücklich anordnen, dass

Ihre Ehefrau von der Ausglei-
chungspflicht befreit ist.
Wenn Sie allerdings den si-
chersten Weg gehen möch-
ten, wäre der Abschluss eines

Erbvertrages zwischen Ihnen,
Ihrer Frau und den Kindern
die sinnvollste Regelung.
Wenn Sie und Ihre Ehefrau
neben den Erbschaften auch
über während der Ehe erspar-
tes Vermögen verfügen soll-

ten, könnte der Abschluss
eines Ehe- und Erbvertrages
zwischen Ihnen und Ihrer
Frau, somit ohne Einbezug
der Kinder, für Ihre Zwecke

genügend sein. In diesen bei-
den Fällen bedürfen Sie somit
der rechtlichen Beratung, die

nur bei Kenntnis der gesam-
ten ehelichen Vermögensver-
hältnisse möglich ist. Ver-
mutlich dürfte es zweckmäs-

sig sein, nicht nur die Frage
der lebzeitigen Zuwendung,
sondern gesamthaft Ihren
Nachlass zu regeln, da sich
neben der möglichen Aus-

gleichungspflicht lebzeitiger
Zuwendungen im Erbfall
auch die Frage der Herabset-

zungspflicht von Verfügun-
gen sowohl zu Lebzeiten als

auch von Todes wegen stel-
len kann.

Wer bezahlt den
gestohlenen Teppich?
Meiner Mutter (93) ist im Ai-
tersheim ein Tepplcb aus iteem
Zimmer abbanden ^elcommen.
Oft es Diebstahl war, weiss man
niete, der Heimleiter räumt ein,
dass der Teppich auch verse-
hetelzch entfernt, entsorgt oder

verlegt worden sein könnte, /e-

denfalls wurde er nickt mehr

au/ge/wnden. Es wurde von mir
verlangt, hei der Polizei eine An-
zeige zu machen, was ich tat.
Die Versicherung des Heimes
lehnt nun Schadenersatz ah,

weil es sich nicht um Einbruch-
diehstahl handle. Das Heim
lehnt Schadenersatz aus eigenen

Mitteln ah, weil es /a nzzr Ver-

mieter von Raum und P/Zege-

dienstleistung sei. Welche Pech-

te hat die Heimbewohnerin in
diesem Ealle?

Zunächst stellt sich die Frage,
ob die Vereinbarung zwi-
sehen Ihrer Mutter und dem
Altersheim bezüglich des ihr
zur Verfügung gestellten Zim-
mers (nur) ein Mietvertrag ist,
wie dies vom Heim geltend
gemacht wird. Das wäre im
Einzelnen aufgrund der abge-
schlossenen Vereinbarung zu

überprüfen. Geht man davon

aus, dass ein Mietvertrag vor-
liegt, so würde das Heim für
den Verlust des Teppichs
nicht haften, sofern nicht der

Heimleitung oder Hilfsperso-
nen, z.B. Angestellten, des

Heimes, ein Verschulden
nachgewiesen werden kann.
Sollte tatsächlich der Teppich
von Angestellten des Heimes,
auch nur versehentlich, ent-
fernt, entsorgt oder verlegt
worden sein, so wäre das

Heim schadenersatzpflichtig.
Der Nachweis eines solchen
«Fehlers» des Heimes obliegt
jedoch Ihrer Mutter.

Ihre Schilderung der versi-

cherungsrechtlichen Situati-
on ist für mich nicht ganz
klar. Jedenfalls wäre es so,
dass eine allfällige Haft-
Pflichtversicherung des Hei-
mes nur dann für den Scha-

den einstehen müsste, wenn
das Heim haften sollte. Bei

einer allfälligen Hausratsver-

Sicherung, die möglicherwei-
se das Heim global für alle
Heimbewohner abgeschlos-
sen haben könnte, käme es

entscheidend auf die Ver-

Sicherungsbedingungen an.
Weil es üblich ist, ist es

tatsächlich wahrscheinlich,
dass die Hausratsversiche-

rung den Schaden nicht über-
nehmen muss, weil kein Ein-
bruchdiebstahl vorliegt.

Ich möchte in der
Wohnung bleiben
/m /anwar z'sf meine Trau ver-
starben, /efzf verlangt die Bau-

Genossenschaft, dass ich die

Wohnung räume. Sie bietet mir
gleichzeitig eine kleinere an. Jch

habe aber meinen Trennungs-

prozess noch nicht verarbeitet
und möchte noch in dieser Woh-

nzzng bleiben. Was/rir Möglich-
keiten habe ich? Was wird von
der Baugenossenschaft als Här-

tefall anerkannt?

Wenn ich davon ausgehen
darf, dass Sie sowohl Mieter
als auch Mitglied der Wohn-
genossenschaft sind, so wirft
Ihre Anfrage ein heikles

Rechtsproblem auf, zu dessen

Beantwortung ich etwas aus-
holen muss:

Im Jahre 1992 hat das Bun-
desgericht entschieden, dass

eine Wohngenossenschaft
das Mietverhältnis mit einem
Mitglied nur wegen eines in
den Statuten vorgesehenen
Ausschlussgrundes oder we-

gen wichtiger Gründe kündi-
gen kann. Grundsätzlich
kann somit die Wohngenos-
senschaft das Mietverhältnis
nicht kündigen, ausser wenn
die statutarischen Gründe für
einen Ausschluss des Mieters
und Genossenschafters aus
der Wohngenossenschaft ge-
geben sind. In erster Linie
müssen Sie somit die Statuten
der Wohngenossenschaft in
dieser Hinsicht überprüfen.

Das Bundesgericht hat al-

lerdings den Fall vorbehalten,
dass im Mietvertrag eine be-

sondere Regelung der Kündi-

gung vorgesehen ist. In diesem

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

für Jahrzehnte
passt praktisch
auf jede Treppe
in einem Tag
montiert

I

Ich möchte einen Kostenvoranschlag

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

I
ZL.Juli/Auq.99 |

Die Spezialisten für
Treppenlifte
innen und aussen

HERAG AG Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See
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Besuchen Sie uns

eirii,

...denn gesund sitzen und

liege^^
h 3t 3.11 G S

für die Pflege zu Hause.

Aufstehsessel Pflegebetten

Roilatoren
Badewannenlift

Beratung und Service

0 Ö
Lieferung nach Hause

Spitex-Beratung und -Produkte
Komfort- und Pflegebetten
Aufstehsessel
Gesundheitsmatratzen

I sit7ftn und lifinnngesund sitzen und liegen

Ausstellung und Verkauf/Vermietung
embru-Werke • 8630 Rüti/ZH

Tel 055 251 12 55 • Fax 055 251 19 49

Zusammenhang hat es jedoch
festgehalten, dass ein freies,
unbeschränktes Kündigungs-
recht mit dem System der

Wohngenossenschaft unver-
einbar wäre. In zweiter Linie
müssten Sie somit den Miet-
vertrag überprüfen, ob und
gegebenenfalls welche Voraus-

Setzungen für die Kündigung
der Genossenschaftswohnung
gegeben sein müssen.

Nicht entschieden wurde
vom Bundesgericht die Frage,
ob die Wohngenossenschaft
das Mietverhältnis mit dem
Mieter und Genossenschafter

kündigen kann, wenn die

Wohngenossenschaft in ih-
ren Statuten bestimmte Be-

legungsvorschriften vorsieht,
z.B. wenn in den Statuten
festgelegt ist, dass eine Einzel-

person nicht eine 3'/2-Zim-

merwohnung belegen kann.
Persönlich bin ich in einem
solchen Fall der Auffassung,
dass die Kündigung der

Wohngenossenschaft gültig
ist, sofern die Wohngenossen-
schaff dem Mieter und
Genossenschafter eine andere

Wohnung entsprechend den

Belegungsvorschriften anbie-
tet. Ich denke allerdings, dass

in einem solchen Fall die
mietrechtlichen Bestimmun-

gen zu beachten sind, d.h.
insbesondere, dass der Mieter
die Erstreckung des Mietver-
hältnisses verlangen kann,
wenn die Beendigung der

Miete für ihn eine Härte zur
Folge hätte, die durch die In-
teressen des Vermieters nicht
zu rechtfertigen wäre. Eine Er-

Streckung des Mietverhältnis-
ses ist in der Regel ausge-
schlössen, wenn der Vermie-
ter dem Mieter einen gleich-
wertigen Ersatz für die Wohn-
räume anbietet. Dieser Aus-
schluss der Erstreckung dürfte
in Ihrem Fall nicht zum Zuge
kommen, da die Wohngenos-
senschaft Ihnen eine kleinere

Wohnung anbietet. Der Be-

griff der Härte ist ein unbe-
stimmter Rechtsbegriff, wo-
mit die Umstände des Einzel-
falles massgebend sind. Bei
der Prüfung der Erstreckung
und deren allfälliger Dauer
sind beispielsweise die Um-
stände des Vertragsabschlus-
ses und der Inhalt des Vertra-

ges zu berücksichtigen, was

gegen eine Erstreckung spre-
chen könnte, sofern die Sta-

tuten der Wohngenossen-
schaft Belegungsvorschriften
vorsehen. Es sind aber auch
die Dauer des Mietverhältnis-
ses und die persönlichen Ver-

hältnisse der Parteien zu wür-
digen, was in Ihrem Fall für ei-

ne Erstreckung spricht, da das

Bedürfnis nach einer Trauer-

période, aber auch nach einer
gewissen Zeit, um den Umzug
und die neue Wohnsituation
zu organisieren, einleuchtend
sein dürfte.

Dr. /irr. Marco ß/a^gi

Neue /nternet-Sc/ju/ungs/jroic/iüre

Unter dem 77te/ «5£/V/0/?lVfß.CH - Einführung ins /nternet -
Praktische Übungen für d/'e ersten Schritte» /st d/'e be//ebte

/nternet-Schu/ungsbroschüre /n einer vo//ständ/g überarbeite-

ten Fassung neu aufge/egt worden. Das praktische ß/ngbeft
kommt vor a//em bei /nternet-Kursen für Sen/or/nnen und
Senioren zum Einsatz, bietet aber auch für das «Selbststudium»

nütz/lebe Tipps, Anregungen und Übungsbe/sp/e/e.

Die 28-se/fige Broschüre /m Format A4 kostet Fr. 7.- pro
£xemp/ar (7nk/. MwSf., zuzüg//cb PersandkostenJ und kann
besteHt werden bei:

Pro Senectute Schweiz, fer/ag, Postfach, 8027 Zürich; Te/efon

0? 283 89 89, Fax 07 283 89 80, £-Ma// ver/ag@pro-senectute.ch
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